
 
Der Landtag von Niederösterreich hat am .............................................. beschlossen:  
 
 

Änderung des NÖ Mutterschutz-Landesgesetzes 

 
 
Das NÖ Mutterschutz-Landesgesetz, LGBl. 2039, wird wie folgt geändert:  
 
Dem § 15 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Eine gleichzeitige Inanspruchnahme von Karenzurlaub durch beide Elternteile ist 
ausgenommen im Falle des § 15a Abs. 2 nicht zulässig.“ 
 


